
S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 
 

Bei der Ortsgemeinde Weisel ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen eines 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses  

 
 

eine Stelle als  
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter (m/w/d)  

mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung oder langjähriger Berufserfahrung 
im Bereich der Garten- und Landschaftspflege  

(Arbeitszeit 0,50 Stelle – 19,50 Stunden wöchentlich) 
 
 

zu besetzen. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die Reinigung, Unterhaltung und Pflege der 

Grünanlagen incl. Friedhof, die Instandhaltung und das Durchführen kleinerer Reparaturen an 

den kommunalen Liegenschaften, die Beaufsichtigung der Grünschnittdeponie und die 

Durchführung des Winterdienstes. 

 

Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen 

Beruf/landschaftspflegerischen Beruf oder eine langjährige Berufserfahrung in diesem 

Bereich, die Befähigung zum Fahren eines Traktors und mindestens den Besitz der 

Fahrerlaubnis  Klasse B. Aufgeschlossenheit für die vielfältigen Aufgaben in einer Kommune, 

vielseitiges technisches und handwerkliches Geschick und Interesse sowie ein hohes Maß an 

eigenverantwortlicher und selbständiger Arbeitsweise, Flexibilität, körperliche Belastbarkeit 

und Zuverlässigkeit werden ebenfalls vorausgesetzt. Gleiches gilt auch für die Bereitschaft im 

Bedarfsfall Tätigkeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeiten zu übernehmen.  

 

Die Eingruppierung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Daneben 

werden die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen geboten. 

 
Die Arbeitszeiten werden in Absprache mit der Ortsgemeinde Weisel festgelegt.  
 
Wir freuen uns bis zum 15.06.2023 auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit den üblichen 
Unterlagen an  
 

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Fachbereich I, Dolkstraße 3 

56346 St. Goarshausen  
 

richten.  
 

 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen als Kopie oder per E-Mail bewerbung@vg-

loreley.de und verwenden Sie keine Bewerbungsmappen, da die Unterlagen nicht 

zurückgeschickt werden.  

 

Die Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens unter Beachtung 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet.  

 

 

   


